
Service Bund - Allgemeine Verkaufsbedingungen 

1. Geltungsbereich 
Es gelten ausschließlich die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Ver-
käufers. Entgegenstehende oder abweichende allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Käufers müssen ausdrücklich vom Verkäufer schriftlich bestä-
tigt werden und gelten dann nur im Einzelfall; sie gelten auch dann nicht, 
wenn der Verkäufer in ihrer Kenntnis die Bestellung des Käufers vorbehalt-
los ausgeführt hat. 
Die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Verkäufers gelten auch für zu-
künftige Verträge zwischen Käufer und Verkäufer; dieses gilt auch, wenn 
sie nicht erneut ausdrücklich in den Vertrag mit einbezogen worden sind. 

2. Angebot und Vertragsschluss 
Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag 
kommt erst zustande, wenn der Verkäufer eine Bestellung schriftlich bestä-
tigt oder die bestellte Ware ausliefert. Bestellungen des Käufers sind ver-
bindlich. Der Käufer ist an eine Bestellung nicht mehr gebunden, wenn die-
se zwei Wochen nach der Bestellung noch nicht ausgeführt oder schriftlich 
bestätigt worden ist. 

3. Lieferung 
3.1 Lieferungen erfolgen „frei Haus“ ab einem Nettowarenwert pro Lieferung 

von € 200,00. Bei Lieferungen zwischen € 150,00 bis € 200,00 Nettowa-
renwert übernimmt der Käufer einen Transportkostenanteil von € 15,00. 
Bestellung unter € 150,00 kommen nicht zur Auslieferung.  
Langnese Eislieferungen erfolgen „frei Haus“ ab einem Nettowarenwert pro 
Lieferung von € 100,00. Bei Lieferungen zwischen € 80,00 bis € 100,00 
Nettowarenwert übernimmt der Käufer einen Transportkostenanteil von  
€ 8,00. Bestellung unter € 80,00 kommen nicht zur Auslieferung. 

3.2 Der Käufer verpflichtet sich, die Ware sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit 
und Qualität zu prüfen. Er verpflichtet sich weiter, eventuell aufgetretene 
Mängel sofort anzuzeigen und beim Fahrer zu reklamieren. Spätere Rekla-
mationen sind ausgeschlossen. 

3.3 Der Verkäufer ist zu Teilleistungen und Teillieferungen berechtigt. Restliefe-
rungen werden im Rahmen des allgemeinen Geschäftsbetriebes des Ver-
käufers kurzfristig erfolgen. 

3.4 Leihgebinde (beispielsweise Kästen, Paletten, Eimer, Flaschen, Geräte 
aller Art) bleiben auch bei Pfandberechnung Eigentum des Verkäufers und 
sind nach Gebrauch unverzüglich und ordnungsgemäß gereinigt an den 
Verkäufer zurückzugeben. Der Verkäufer kann die Rücknahme verschmutz-
ter oder defekter Leihgebinde ablehnen oder diese auf Kosten des Käufers 
reinigen lassen. 

3.5 Zum Bereich Dosenpfand entnehmen Sie bitte weitere Informationen aus 
unserem aktuellen Kundenanschreiben. 

3.6 Der Verkäufer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinne von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von 
§ 376 HGB ist oder der Käufer als Folge eines vom Verkäufer zu vertreten-
den Lieferverzugs geltend machen kann, daß sein Interesse an der weite-
ren Vertragserfüllung entfallen ist. 

3.7 Der Verkäufer haftet ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn 
der Lieferverzug auf einer von ihm zu vertretenden vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden eines Vertreters 
oder Erfüllungsgehilfen ist zuzurechnen. Wenn der Liefervertrag nicht auf 
einer vom Verkäufer zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung be-
ruht, ist die Schadensersatzhaftung des Verkäufers auf den vorhersehba-
ren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

3.8 Der Verkäufer haftet auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn ein 
von ihm zu vertretender Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist die Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 

3.9 Im Übrigen haftet der Verkäufer bei einem Lieferverzug für jede vollendete 
Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in 
Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15 % des 
Lieferwertes. 

3.10 Weitergehende zwingende gesetzliche Ansprüche und Rechte des Käufers 
bleiben unberührt. 

3.11 Liegen Gründe vor, die den Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigen, 
muss der Rücktritt binnen einer Ausschlussfrist von 3 Wochen ab Kenntnis 
der zum Rücktritt berechtigenden Gründe erklärt werden. Diese Aus-
schlussfrist verlängert sich um die Zeit der Fristsetzung zur Leistung oder 
Nacherfüllung gem. § 281 Abs. 1, S. 1 BGB. 

4. Gefahrenübergang – Verpackungskosten 
4.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung 

„ab Lager“ des Verkäufers vereinbart. 
4.2 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpa-

ckungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Palet-
ten, Leihbehälter, Rollis, Zwischenböden oder ähnliche Transportverpa-
ckungen. Der Käufer ist verpflichtet, Verpackungen auf eigene Kosten zu 
entsorgen. 

5. Zahlungsbedingungen 
5.1 Sofern nicht schriftliches vereinbart wurde, sind Rechnungen sofort nach 

Rechnungserhalt innerhalb von acht Tagen ab Rechnungsdatum ohne Ab-
zug zur Zahlung fällig. Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich der je-
weils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

5.2 Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so ist der ausstehende Betrag 
in gesetzlicher Höhe ab dem Fälligkeitsdatum zu verzinsen. Unberührt blei-
ben weitergehende Ansprüche des Verkäufers. Zinsen sind jederzeit sofort 
nach Berechnung fällig. 

5.3 Der Käufer darf gegenüber Ansprüchen des Verkäufers nur mit unbestritte-
nen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. 

5.4 Ein Abzug von Skonto bei Barzahlung ist nur zulässig, wenn dieses in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen ist. Die Annahme von Schecks oder 
Wechseln erfolgt lediglich erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der Einlö-
sung und gilt nicht als Barzahlung. 

6. Eigentumsvorbehalt 
6.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang 

aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten 
des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berech-
tigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache 
liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dieser wird ausdrücklich 
schriftlich erklärt. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren 
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

6.2 Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbeson-
dere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Auf Verlangen 
des Verkäufers hat der Käufer das Bestehen der Versicherung nachzuwei-
sen. 

6.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den 
Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Klage 
gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den entstandenen 
Ausfall. 

6.4 Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu verkaufen; er tritt dem Verkäufer jedoch bereits jetzt alle Forde-
rungen in Höhe des Faktur-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) 
der Forderung des Verkäufers ab, die ihm aus der Weiterveräußerung ge-
gen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, 
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. 
Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderung selbst einzuziehen, 
bleibt hiervon unberührt. Der Verkäufer verpflichtet sich jedoch, die Forde-
rung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtun-
gen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug 
gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens gestellt ist oder eine Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, 
kann der Verkäufer verlangen, daß der Käufer die abgetretenen Forderun-
gen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen An-
gaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Dritt-
schuldnern die Abtretung mitteilt. 

6.5 Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf 
Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; 
die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Verkäufer. 

7. Mängelhaftung 

7.1 Die Mängelrechte des Käufers setzen voraus, daß dieser seinen nach  
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ord-
nungsgemäß nachgekommen ist. 

7.2 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Verkäufer nach seiner 
Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung 
einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Bei einer Mangelbeseitigung 
trägt der Verkäufer Aufwendungen des Käufers nur bis zur Höhe des Kauf-
preises. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl 
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 

7.3 Der Verkäufer haftet bei Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. Im übrigen, insbesondere wenn der Verkäufer eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzt, ist seine Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die 
Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit und für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz bleibt unberührt. 

7.4 Soweit nicht vorstehend abweichend geregelt, ist die Haftung ohne Rück-
sicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches ausgeschlos-
sen. 

7.5 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab 
Gefahrenübergang. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach 
den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab 
Ablieferung der mangelhaften Sache. 

8. Allgemeines 
8.1 Abänderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. 

Dieses gilt auch für den Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis. 
8.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 

UN Kaufrechts. Gegenüber Kaufleuten, juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist der Geschäfts-
sitz des Verkäufers Gerichtsstand. Der Verkäufer ist jedoch auch dazu be-
rechtigt, den Käufer an dem für ihn zuständigem Gericht zu verklagen. 

8.3 Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam 
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier-
von nicht berührt. Die unwirksame Bedingung ist durch eine wirksame zu 
ersetzen, die den mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck weitgehend er-
füllt. 


